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Az: 21-2437/2-3/35 

Raumordnungsverfahren Kiesabbau Dellenhau; 

Hier: Stellungnahme der Stadt SINGEN und der Gemeinden GOTTMADINGEN 

und RIELASINGEN-WORBLINGEN 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum Raumordnungsverfahren (ROV) der Kieswerk Birkenbühl GmbH & Co. KG (nach-

folgend: Vorhabenträger) für einen geplanten Kiesabbau im Waldgebiet „Dellenhau“ auf 

Gemarkung Hilzingen nehmen die Stadt Singen, die Gemeinde Gottmadingen und die 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen (nachfolgend: Standortkommunen oder Kommunen) 

wie folgt gemeinsam – und im Ergebnis ablehnend – Stellung:  

 Das Vorhaben verstößt gegen Ziele des Teilregionalplans „Oberflächennahe Rohstof-

fe für die Region Hochrhein-Bodensee“ und des Regionalplans „Hochrhein-

Bodensee“.  

 Die Voraussetzungen einer unbenannten Ausnahme liegen nicht vor. 

 Die vorgelegte Alternativenprüfung blendet das öffentliche Interesse völlig aus und 

ist damit schon im Ansatz unbrauchbar. 

 Das Vorhaben verstößt gegen das raumordnerische Ziel eines regionalen Grünzugs. 

 Eine Zielabweichungsentscheidung ist nicht beantragt, sie wäre abzulehnen. 

 Das Vorhaben verletzt eine Reihe auch im Rahmen der raumordnerischen Beurtei-

lung relevanter Umwelt-, insbesondere Immissionsschutzbelange. 
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 Das Vorhaben verstößt massiv gegen Naturschutzrecht. Die Eingriffe sind nicht er-

forderlich und nicht ausgleichbar. 

 Das Vorhaben verstößt gegen die Landschaftsschutzgebiets-Verordnung. Es ist weder 

ausnahme- noch befreiungsfähig. 

 Das Vorhaben verletzt massiv Interessen unserer Kommunen, unserer Bevölkerung 

und einer Vielzahl einzelner. 

 Unsere Kommunen werden sich dagegen mit allen rechtlichen Mitteln zur Wehr set-

zen. 

Ein Inhaltsverzeichnis befindet sich der besseren Übersicht halber am Ende dieses 

Schriftsatzes. 

 

Präambel 

Das geplante Kiesabbaugebiet Dellenhau liegt in einem der Naherholung dienenden 

Waldgebiet zwischen den Hegaugemeinden Singen, Gottmadingen, Rielasingen-

Worblingen auf Gemarkung Hilzingen. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Vorhaben 

leben nahezu 80.000 Einwohner dieser Gemeinden. Die vorgesehene verkehrliche Anbin-

dung über die B 34 und der sich aus den geplanten Betriebsabläufen ergebende LKW-

Verkehr führt durch bestehende Wohngebiete der Gemeinden Rielasingen-Worblingen 

und Singen hindurch. Der zentrale Friedhof der Stadt Singen (Waldfriedhof) grenzt räum-

lich direkt an die geplante Kiesabbaufläche. Auf Singener Gemarkung befinden sich wei-

tere Kiesabbauflächen, wie zum Beispiel die Nassauskiesung im Friedinger Stadtwald. 

Die gesamte Region Hegau, insbesondere die Stadt Singen, erbringen heute schon einen 

wichtigen Beitrag zur Rohstoffsicherung. 

A) Verfahren 

Bereits im Scoping zur Festlegung der erforderlichen Untersuchungsmethodik und -tiefe 

für die raumordnerische Umweltverträglichkeitsuntersuchung und -prüfung im Rahmen 

des o.g. Raumordnungsverfahrens haben die Kommunen gemeinsam eine Stellungnahme 

abgegeben. Nach wie vor wirft das Planungsvorhaben für uns Kommunen eine Vielzahl 

an Fragen auf, die der Vorhabenträger zu beantworten hat und die bislang nicht geklärt 

sind. Die von uns am 10.6.2015 vorgetragenen Hinweise, Anregungen und Bedenken sind 

in den nun vorliegenden Unterlagen zum Raumordnungsverfahren immer noch nicht be-

rücksichtigt. Sie bleiben vollumfänglich aufrechterhalten und werden nachfolgend nur 

teilweise erneut vorgebracht.  
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B) Vereinbarkeit mit dem Teilregionalplan 

„Oberflächennahe Rohstoffe“ 

I. Raumordnerisches Ziel „Sicherungsgebiet" verletzt 

Für die Fläche des Vorhabens weist der Teilregionalplan „Oberflächennahe Rohstoffe für 

die Region Hochrhein-Bodensee“ ein Sicherungsgebiet aus. Ziel 1.3 letzter Satz des Teil-

regionalplans lautet: 

„Die Gebiete zur Sicherung von Rohstoffen (Siche-

rungsgebiete) sind von Nutzungen freizuhalten, die ei-

nem späteren Rohstoffabbau entgegenstehen.“ (Hervor-

hebung durch Unterzeichner). 

(Sämtliche) Nutzungen, die einem späteren Rohstoffabbau entgegenstehen, sind demnach 

unzulässig. Ein Abbau darf also in Abbaugebieten während des Planungszeitraums des 

Regionalplans, in Sicherungsgebieten aber erst anschließend erfolgen.  

Zielwidrig ist daher schon nach dem Wortlaut ein derzeitiger Rohstoffabbau: Zweimal 

können Rohstoffe nicht abgebaut werden. Hätte der Plangeber etwas anderes gewollt, 

hätte er lediglich konkurrierende Nutzungen ausschließen und auf die Ergänzung „späte-

ren“ verzichten können.  

Das Ergebnis der Wortlautauslegung wird durch die Begründung des Teilregionalplans 

bestätigt. Hier heißt es ausdrücklich, dass ein Rohstoffabbau vor dem Ende des Planungs-

zeitraums nur ausnahmsweise möglich sein soll.  

Auch das Regierungspräsidium ist in anderen Verfahren richtigerweise davon ausgegan-

gen, dass ein Rohstoffabbau in Sicherungsgebieten zum derzeitigen Zeitpunkt grundsätz-

lich unzulässig sei. 

II. Unzulässigkeit einer Ausnahme 

Daher kommt allenfalls eine zielimmanente Ausnahme in Betracht, wenn man ein 

förmliches Zielabweichungsverfahren vermeiden will. Für eine solche zielimmanente 

Ausnahme könnte sprechen, dass es in der Begründung des entsprechenden Ziels auf der 

Ebene des Landesentwicklungsplans, Plansatz (PS) 5.2.3 LEP, heißt, dass ein Abbau in 

einem Sicherungsgebiet ausnahmsweise zulässig sei. Dies überzeugt aber im Ergebnis 

nicht: 

1. Nach PS 5.2.3 LEP sind: 

„Als Sicherungsbereiche … Bereiche auszuweisen, die 

von Nutzungen freigehalten werden sollen, die einem 

späteren Rohstoffabbau entgegenstehen.“ 
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Die Formulierung „sollen“ statt „müssen“ deutet auf die Möglichkeit einer Ausnahme 

hin. Allein nach dem LEP könnten daher zielimmanente Ausnahmen – also ohne 

förmliches Zielabweichungsverfahren – zulässig sein. Nur für solche „Soll-Ziele“ 

wird die Rechtsfigur der zielimmanenten bzw. unbenannten Ausnahmen überhaupt 

diskutiert. 

Vgl. Schlotterbeck, in: Hager, Landesplanungsrecht 

BW, 1. Auflage 2015, § 3 Rn. 36; Kirchberg, ebda., 

§ 24 Rn. 7f. 

2. Das Ziel 1.3 des Teilregionalplans ist aber nach seinem klaren Wortlaut ohne diese 

Möglichkeit einer Ausnahme formuliert: Die Sicherungsgebiete „sind“ von Nutzun-

gen freizuhalten, die einem späteren Rohstoffabbau entgegenstehen. Aufgrund des 

späteren Entstehungsdatums des Regionalplans ist davon auszugehen, dass er bewusst 

von dem früher erlassenen LEP abweicht. Eine bloße Ungenauigkeit bei einer so 

wichtigen Formulierung kann dem Teilregionalplan jedenfalls nicht unterstellt wer-

den. 

3. Eine solche Abweichung von dem höherrangigen LEP, nämlich die Formulierung des 

Ziels ohne Ausnahme im Teilregionalplan, ist auch zulässig. Sie stellt eine zulässige 

und verbindliche Konkretisierung des LEP und keinen Verstoß dagegen dar. Im 

Rahmen der Regionalplanung kann nämlich aufgrund des höheren Detaillierungsgra-

des die im LEP noch angedachte Ausnahmemöglichkeit entfallen. Mit dieser Konkre-

tisierung geht der Regionalplan dann auch dem LEP vor. 

4. Eine zielimmanente Ausnahme lässt der Regionalplan also im Ergebnis nicht zu.  

Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass nach der Begründung des Regio-

nalplans zu diesem Ziel ein Rohstoffabbau bereits während der Geltungsdauer des 

Regionalplans ausnahmsweise zulässig sei. 

Auf eine allein in der Begründung genannte Ausnahme kann sich die Zulässigkeit 

ohnehin nicht stützen. Verbindlich sind nur die Ziele der Raumordnung, nicht aber 

ihre Begründungen. Das Hineinlesen einer Ausnahme würde die Grenze der 

Wortlautauslegung überschreiten (siehe oben). Die Begründung bleibt aber auch so 

sinnvoll und gibt auch deshalb keinen Anlass zu einer ohnehin unzulässigen 

Auslegung gegen den Wortlaut: Ein (vorzeitiger) Abbau im Sicherungsgebiet kommt 

ausnahmsweise dann in Betracht, wenn er durch ein förmliches 

Zielabweichungsverfahren zugelassen wird. 

Das Vorhaben widerspricht im Ergebnis dem Regionalplan und ist daher unzulässig. 
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III. Hilfsweise: Ausnahmevoraussetzungen nicht dargelegt 

Selbst wenn man entgegen dem vorstehend begründeten Normverständnis die 

Möglichkeit einer zielimmanenten Ausnahme annehmen wollte, liegen jedenfalls die 

Ausnahmevoraussetzungen nicht vor.  

1. In der Begründung des Ziels 1.3 des Teilregionalplans heißt es: 

„Im Sinne der Nachhaltigkeit des Rohstoffabbaus und 

der sparsamen Flächeninanspruchnahme soll vor der 

Umwandlung von Sicherungsgebieten in Abbaugebiete 

die möglichst vollständige Auskiesung durch Nassabbau 

in bestehenden Abbaugebieten untersucht werden.“ 

Soll eine Ausnahme also überhaupt zulässig sein, so setzt sie jedenfalls voraus, dass 

die Abbaureserven in bestehenden Abbaugebieten erschöpft sind. Darauf hat auch das 

Regierungspräsidium in anderen Fällen bereits abgestellt. 

2. Wie der Vorhabenträger selbst im Erläuterungsbericht darlegt, sind die Abbaureser-

ven in den bestehenden Abbaugebieten vorliegend gerade nicht erschöpft. Das bleibt 

auch so in dem hier für die Betrachtung einer möglichen Ausnahme maßgeblichen 

Zeitraum, nämlich bis zur mutmaßlichen Fortschreibung des Teilregionalplans: 

So sind nach dem Erläuterungsbericht S. 16 f. im Abbaugebiet Nr. 8 „Singen-

Friedingen“ noch Abbauflächen verfügbar und stehen alleine aufgrund der Besitzver-

hältnisse nicht für den Vorhabenträger zur Verfügung. Entsprechendes gilt offenbar 

auch für das Abbaugebiet Nr. 10 „Steißlingen“. Zudem nennt der Vorhabenträger die 

Abbau- sowie Sicherungsgebiete „Büsingen“ (Nr. 1) und „Engen“ (Nr. 3 bzw. Nr. 3-

5), die ihm nur zu peripher lägen und teilweise von anderen Unternehmen genutzt 

werden. 

Im Ergebnis bestehen daher in der Region noch hinreichend viele weitere bislang 

nicht erschöpfte Abbaugebiete.  

3. Auf die Flächenverfügbarkeit gerade für den Vorhabenträger kommt es hingegen 

nicht an. Erst recht kann er sich auf die Zulässigkeit einer Ausnahme dann nicht beru-

fen, wenn ihm die Flächen nur aus dem Grund nicht zur Verfügung stehen, dass ande-

re Unternehmen sich vor ihm den Zugriff gesichert haben.  

Geltungsgrund der Sicherungsgebiete ist die zukünftige Rohstoffsicherung, Geltungs-

grund der Abbaugebiete die derzeitige Rohstoffsicherung, und zwar jeweils im Inte-

resse der Allgemeinheit. Hingegen ist es nicht Ziel der Raumordnung und Regional-

planung, für ein einzelnes Unternehmen Abbaureserven immer dann zur Verfügung 

zu stellen, wenn es selbst keine bequemeren, keine billigeren oder selbst jedenfalls 
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gegenwärtig gar keine weiteren Abbaugebiete findet. Durch wen die Rohstoffsicher-

heit gewährleistet wird, ist raumplanerisch unerheblich.  

Das zeigt sich auch in der oben zitierten Begründung, nach der „im Sinne der Nach-

haltigkeit“ und nicht „im Sinne eines Auskiesers“ zunächst Abbaureserven in Abbau-

gebieten zu erschließen sind, bevor Sicherungsgebiete umgewandelt werden.  

Anderes mag ausnahmsweise dann gelten, wenn andere Auskieser die Rohstoffsi-

cherheit nicht (mehr) sicherstellen könnten. Dafür gibt es vorliegend keinerlei An-

haltspunkte, und Entsprechendes trägt auch der Vorhabenträger nicht vor. 

4. Erst recht befremdlich erscheint die Gewährung einer Ausnahme mit Blick darauf, 

dass die betroffenen Flächen im Eigentum des Landes stehen. Dass dieses die Flä-

chen gerade dem Vorhabenträger zur Verfügung stellt, ist allein dem Umstand ge-

schuldet, dass das Land auf eine Ausschreibung verzichtet hat. Hätte das Land dem 

Grundsatz der Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung folgend eine Ausschrei-

bung durchgeführt, so hätte der Vorhabenträger möglicherweise gar keinen Zugriff 

auf das Grundstück erhalten. Die Kombination aus Verwertung eigener Flächen des 

Landes, Verzicht auf Ausschreibung und Gewährung einer zielwidrigen Ausnahme 

bedeutet eine bedenkliche Interessenverquickung. Der darin liegende böse Anschein 

sollte dem Regierungspräsidium nachdrücklich zu denken geben. 

Für die beteiligten Kommunen ist auch nicht nachvollziehbar, dass das Land die Flä-

chen dem Vorhabenträger ohne vorherige Abstimmung mit den Kommunen zur Ver-

fügung gestellt hat, die schon im Sinne eines gemeindefreundlichen Verhaltens gebo-

ten gewesen wäre.  

5. Die im aktuell geltenden Teilregionalplan ausgewiesene Abbaureserve (insgesamt 

129 Mio. cbm) ist deutlich höher als der prognostizierte Bedarf (insgesamt 115 Mio. 

cbm, Teilregionalplan, S. 22). Damit hat der Plangeber den Fall miteinkalkuliert, dass 

nicht alle ausgewiesenen Abbaureserven gehoben werden können, sei es, weil die 

Flächen aus eigentumsrechtlichen Gründen nicht zur Verfügung stehen, sei es weil 

andere Gründe einen Abbau hindern. Jedenfalls folgt aus einem Hindernis für ein 

Abbaugebiet nicht, dass die ausgewiesene Abbaureserve nicht mehr ausreicht und auf 

Sicherungsgebiete ausgewichen werden muss.  

6. Im Rahmen der anstehenden Fortschreibung des Rohstoffsicherungskonzeptes und 

des Teilregionalplan Rohstoffsicherung Hochrhein-Bodensee wurde eine „Bedarfsa-

nalyse für die Gewinnung und Verwendung primärer und sekundärer Rohstoffe bis 

2055 im Planungsbereich des Regionalverbandes Hochrhein-Bodensee“ (SST, 

28.9.2016) erstellt. Wie die Endfassung dieser Bedarfsanalyse aussehen wird, bleibt 

abzuwarten. Ob und wie der Regionalverband die Bedarfsanalyse bei der Teilfort-

schreibung dann auch berücksichtigen wird, ist derzeit völlig offen. Für das vorlie-

gende Raumordnungsverfahren kommt es auf diese (Fassung der) Bedarfsanalyse 

überhaupt nicht an. Sie ist in keinem relevanten Entscheidungsgremium behandelt 
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und demokratisch in keiner Weise legitimiert. Entscheidungsmaßstab ist alleine der 

aktuell geltende Teilregionalplan.  

Die Aussage der Bedarfsanalyse, dass zukünftig ein großer – allgemeiner – Bedarf 

besteht, trifft auf die aktuelle Situation nicht zu. Die Bedarfsanalyse stellt hierbei ent-

scheidend auf den Bedarf für den Export von Rohstoffen (natürlich in die gute Preise 

zahlende Schweiz) ab, ohne jedoch alle dafür erheblichen Gesichtspunkte grenzüber-

schreitend zu betrachten, was aber selbstverständlich erforderlich ist (dazu näher un-

ten).  

Der Vorhabenträger selbst benennt ausreichende Rohstoffreserven, auf die nur eben 

er selbst keinen, wohl aber andere Kiesabbauunternehmen Zugriff haben. Auf seinen 

eigenen nur betrieblich motivierten Bedarf kommt es aber nicht an (auch dazu näher 

unten). 

Im Rahmen der Anhörung zur Teilfortschreibung werden wir zu der Bedarfsanalyse 

und den dafür entscheidenden Vorfragen eingehend Stellung nehmen. Wenn das Re-

gierungspräsidium Freiburg die Auffassung vertreten wollte, dass dieses Gutachten 

auch schon für das Raumordnungsverfahren Dellenhau von Bedeutung ist, bitten wir 

um Hinweis, um unsere Haltung zu der Bedarfsanalyse auch hier ausführlich darstel-

len zu können. 

7. Schließlich legt der Vorhabenträger selbst dar, dass die Rohstoffe aus dem geplanten 

Vorhaben zum großen Teil gar nicht in der Region verwendet werden sollen. Nach 

seinen Angaben sollen ca. 40 % des Kieses in die Schweiz zu seiner eigenen Anlage 

exportiert werden. Dies ist nicht mit dem Ziel der nachhaltigen Versorgung der eige-

nen Raumschaft zu vereinbaren. Hinzu kommt, dass die Schweiz eigene Abbauflä-

chen nutzen könnte, diese aber lieber schont, um damit stattdessen langfristig die ei-

gene Versorgung sicher zu stellen. Dieses vorausschauende Denken ist grundsätzlich 

richtig und sollte auch unser Handeln im Sinne langfristiger Versorgungssicherheit 

aus eigenen Rohstoffvorkommen leiten, muss jedenfalls in die zu treffende raumord-

nerische Entscheidung eingehen.  

Für die Rohstoffsicherheit der Region ist daher das Vorhaben auch aus diesem Grund 

nicht erforderlich.  

Wollte man mit einem grenzüberschreitenden Markt argumentieren, müssten auch 

Rohstoffvorkommen auf Schweizer Seite, die für die Ausbeutung geplanten und gesi-

cherten Zeithorizonte und vor allem die wechselbezügliche Nutzbarkeit auch für den 

deutschen Markt sowie die Umweltverträglichkeit der Schweizer Standorte im Ver-

gleich mit den geplanten Standort untersucht und in die Entscheidung eingestellt 

werden. Nichts davon ist bislang geschehen. 

Der Kiesexport aus deutschen Vorkommen in die Schweiz wirft eine Grundsatzfrage 

auf. Für den jeweiligen Kiesausbeuter ist sie einfach zu beantworten: Der Preis für 1 
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m³ Kies beträgt in der Schweiz ca. 35,00 € (Netto), in Deutschland 9,30 € (Netto). 

Folglich wird in die Schweiz exportiert, weil der Kiesabsatz bis tief hinein in die 

Schweiz trotz Einfuhrzoll und Transportkosten erhebliche Unternehmergewinne er-

warten lässt.  

Nicht eingepreist sind die volkswirtschaftlichen Kosten durch Verminderung heimi-

schen Rohstoffvorkommens mit Blick auf einen wichtigen Grundstoff der gesamten 

Bauwirtschaft. Dabei beschränkt sich der Wert des Kieses nicht auf seine tatsächliche 

Verfügbarkeit - hinzu kommen seine leichte und verbrauchernahe Förderbarkeit und 

seine auch daraus folgende Preisgünstigkeit.  

Nicht eingepreist sind aber auch die ökologischen Kosten. Dies gilt zunächst für die 

Umweltbeeinträchtigungen durch die Kiesförderung selbst, also mit Blick auf Land-

schaftsbild, Lärm- und Staubbeeinträchtigungen, wasserwirtschaftliche Belange und 

dergleichen mehr. Es gilt auch für die Transportphase mit Schwerlastverkehr mit all 

ihren Auswirkungen in Form von Lärm, Staub, Abgasen, Erschütterungen und der-

gleichen mehr. 

Die Grundsatzfrage geht dahin, ob all diese Nachteile in Kauf genommen werden sol-

len, nur damit die deutsche Kieswirtschaft ihren Profit erhöht und Schweizer Bauvor-

haben billiger werden. Diese Frage ist aber nicht auf der Ebene eines einzelnen 

Raumordnungsverfahrens zu beantworten. Sie gehört in eine raumordnerische Grund-

satzentscheidung, die der Ausweisung von Vorrangflächen für die Kiesgewinnung 

vorgelagert ist. Richtigerweise muss diese Grundsatzentscheidung getroffen werden, 

wenn nicht auf der Ebene des Landesentwicklungsplans, dann von jedem einzelnen 

Regionalverband. Erst auf dieser Grundlage kann der Bedarf festgestellt werden. Und 

erst entsprechend diesem Bedarf können Flächen ausgewählt und in Vorrang- und Si-

cherungsflächen unterschieden werden. 

Solange hier eine andere Entscheidung nicht getroffen ist, ist davon auszugehen, dass 

der Bedarf an Auskiesungsflächen in der Region am Bedarf der Region an entspre-

chenden Rohstoffen zu bemessen ist. Damit ist unvereinbar, einen Bedarf mit auslän-

discher Nachfrage zu begründen. 

IV. Immanente Voraussetzung ausreichender Mächtigkeit 

Zutreffend sieht das Rohstoffkonzept des Landes vor, nur Kiesflächen mit hoher Mäch-

tigkeit abzubauen, um einen möglichst hohen Landschaftsschutz zu gewährleisten und 

entsprechende Eingriffe möglichst gering zu halten. Vorliegend ist aber gerade eine ge-

ringe Mächtigkeit anzutreffen. Dies bedeutet entsprechend großen Flächenverbrauch. 

Hierzu fehlen bislang jegliche Erhebungen und Aussagen. Das ist nachzuholen. 
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C) Alternativenprüfung einschließlich Null-Variante 

In den Antragsunterlagen fehlt eine sachgerechte Auseinandersetzung mit Alternativen 

zur Inanspruchnahme des Sicherungsgebietes.  

I. Erfordernis einer Alternativenprüfung 

Ein Raumordnungsverfahren ist dem eigentlichen Genehmigungsprozess zeitlich vorge-

schaltet mit dem Ziel, die Raumverträglichkeit eines Vorhabens abzuschätzen und dabei 

insbesondere die Vereinbarkeit mit den Belangen der Raumordnung, etwa Rauman-

sprüchen für die Siedlungsentwicklung, und von Natur und Landschaft zu überprüfen. 

Das geht nicht ohne Alternativenprüfung.  

Zwar werden in einem Raumordnungsverfahren grundsätzlich nur die von einem Vorha-

benträger selbst eingebrachten Alternativen geprüft. Vorliegend ist eine eigenständige 

Alternativenprüfung aber auch deshalb erforderlich, weil  

- sonst die Ausnahme vom Ziel der Raumordnung „Sicherungsgebiet“ nicht gerechtfer-

tigt wäre (siehe zuvor),  

- das Vorhaben nur mit einer Befreiung von der Landschaftsschutzgebiets-Verordnung 

realisierbar wäre, diese Befreiung aber eine Alternativenprüfung voraussetzt (siehe 

dazu unten E) V.), und 

- bereits auf der Ebene des Raumordnungsverfahrens eine Alternativenprüfung vorzu-

nehmen und dem Vorhabenträger aufzugeben wäre, wenn diese wie vorliegend im 

nachfolgenden Genehmigungsverfahren ohnehin vorgeschrieben ist. 

Vgl. Herrmann, in: Hager, a.a.O., § 18 Rn. 40. 

II. Anforderungen an eine Alternativenprüfung 

In den Antragsunterlagen Raumordnungsverfahren Dellenhau werden drei Alternativen 

angesprochen und sehr knapp beurteilt. Der Vorhabenträger behauptet, dass keine davon 

eine vertretbare Alternative zum geplanten Abbau im Dellenhau darstelle (S.16). Die 

oberflächlich und unsystematisch dargestellte Begründung beschränkt sich auf Wirt-

schaftlichkeit und Flächenverfügbarkeit für den Vorhabenträger. Für den raumordneri-

schen, am öffentlichen Interesse ausgerichteten Alternativenvergleich kommt es darauf 

aber nicht an (siehe oben B III.). Nähere Angaben oder gar Nachweise zu den vom Vor-

habenträger aufgestellten Behauptungen erfolgen nicht. So heißt es in Bezug auf zwei 

weitere Flächen in Büsingen und Engen schlicht, dass sie „zu peripher“ zum hauptsächli-

chen Absatzgebiet des Kieswerkes lägen. Die Interessen eines einzelnen Unternehmens 

und die Lage zu seinem Kieswerk sind aber raumordnungsrechtlich irrelevant. Allenfalls 

ist auf ökologische Belange abzustellen. Dabei kommt es auf möglichst umwelt- und 

menschenverträgliche Kiesgewinnung und -versorgung an unter Einschluss der objektiv 



 

Seite 10 

erforderlichen Transportwege und unter Ausklammerung privater, insbesondere rein be-

triebswirtschaftlicher Interessen des jeweils ausführenden Kiesunternehmens. Wollte man 

Raumordnung auf Anforderung des jeweilig interessierten Unternehmers betreiben nach 

Art eines Zigarettenautomaten, wo der Unternehmer oben die Bestellung einwirft und 

unten die neue Vorrangfläche zieht, könnte man auf Raumordnung auch ganz verzichten. 

Jedenfalls würde es reichen, zum Abbau geeignete Kiesvorkommen generell unter Vor-

rangschutz zu stellen und die Abbaugenehmigung im Einzelfall der jeweiligen Antrag-

stellung und Einzelfallzulassung zu überlassen. 

Erforderlich wäre eine Abwägungsmatrix, zumindest eine systematische Darlegung der 

Abwägungsgesichtspunkte, insbesondere eine Darstellung der jeweils berührten öffentli-

chen Belange. Einzubeziehen sind auch verkehrliche Aspekte, durch das Vorhaben und 

Alternativen hierzu jeweils entstehende Immissionen und alle sonst berührten Umweltbe-

lange. Welches Kiesunternehmen Zugriff auf die Flächen hat, ist hingegen gleichgültig, 

solange in der Region insgesamt ein ausreichender Abbau möglich erscheint. 

D) Verträglichkeit mit den Zielen der Landesplanung 

und der allgemeinen Regionalplanung 

Das Vorhaben verstößt aber auch abgesehen von der oben dargelegten Unvereinbarkeit 

mit dem Teilregionalplan gegen allgemeine Ziele und Grundsätze der Raumordnung. 

I. Keine letztverbindliche Abwägung durch Teilregionalplan 

Der Teilregionalplan hat die raumordnerische Zulässigkeit eines Abbaus im Vorhabenge-

biet nicht letztverbindlich abgewogen. Eine solche letztverbindliche Abwägung enthält 

der Teilregionalplan nur für die Abbaugebiete, so Z. 1.2, dass der Abbau von Rohstoffen 

aus raumordnerischer Sicht dort möglich sein soll. Eine solche Feststellung enthält das 

Ziel 1.3 des Teilregionalplans für Sicherungsgebiete hingegen gerade nicht. In der Be-

gründung zu Ziel 1.3 heißt es vielmehr: 

„Die Ausweisung von Sicherungsgebieten im Regional-

plan enthält gemäß Landesentwicklungsplan 2002 die 

verbindliche Aussage, dass ein eventueller späterer 

Rohstoffabbau, über den zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

noch nicht zu entscheiden ist, durch andere, konkurrie-

rende Raumnutzungsansprüche nicht verhindert werden 

darf“ (Hervorhebungen durch Unterzeichner). 

Eine Entscheidung über die Zulässigkeit des Abbaus aus raumordnerischer Sicht enthält 

der Teilregionalplan damit also gerade nicht. 
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Das ist auch ein wichtiger Gesichtspunkt dafür, dass von der Zulässigkeit eines Vorha-

bens im Abbaugebiet nicht ohne weiteres auf seine Zulässigkeit auch in einem bloßen 

Sicherungsgebiet geschlossen werden kann, dazu schon oben unterB) I. 

II. Fehlende Aussagen zur Verträglichkeit 

Vor diesem Hintergrund muss ein raumordnerischer Abgleich der Wirkungen eines Ab-

baus z.B. mit den freiraumbezogenen Festlegungen im Landesentwicklungsplan und Re-

gionalplan erfolgen. 

Der Landesentwicklungsplan 2002 enthält freiraumbezogene Festlegungen. Danach sind 

die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. Die Naturgüter Boden, Wasser, Luft und 

Klima sowie die Tier- und Pflanzenwelt sind in Bestand, Regenerationsfähigkeit, Funkti-

on und Zusammenwirken dauerhaft zu sichern oder wiederherzustellen (PS 5.1.1 G) (vgl. 

S.7). Der Landesentwicklungsplan legt als Bestandteile zur Entwicklung eines ökologisch 

wirksamen großräumigen Freiraumverbunds überregional bedeutsame naturnahe Land-

schaftsräume fest. Dies sind (PS 5.1.2 Z): 

- Gebiete, die Teil des künftigen europaweiten, kohärenten Schutzgebietsnetzes „Natu-

ra 2000“ sind, 

- Gebiete, die sich durch eine überdurchschnittliche Dichte schutzwürdiger Biotope 

oder überdurchschnittliche Vorkommen landesweit gefährdeter Arten auszeichnen 

und die eine besondere Bedeutung für die Entwicklung eines ökologisch wirksamen 

Freiraumverbunds und im Hinblick auf die Kohärenz des europäischen Schutzge-

bietsnetzes besitzen,  

- unzerschnittene Räume mit hohem Wald- und Biotopanteil und einer Größe über 

100 km², 

- Gewässer mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz, die bereits 

lange natürliche und naturnahe Fließstrecken und Auen aufweisen.  

Überprüfung und Abgleich mit den Erfordernissen der Landesplanung in diesem Sinne 

sind in den Antragsunterlagen nicht dokumentiert. 

Den landesplanerischen Vorgaben entsprechend sind im Regionalplan Hochrhein-

Bodensee unter anderem Regionale Grünzüge, Grünzäsuren und Schutzbedürftige Berei-

che für die verschiedenen Freiraumfunktionen und -nutzungen ausgewiesen.  

Auch hier bedarf es eines Abgleichs mit den für das Gebiet festgelegten etwa konkurrie-

renden Zielen des Regionalplans.  
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III. Insbesondere: Regionaler Grünzug 

Im Gebiet Dellenhau ist ein Regionaler Grünzug ausgewiesen. In einem Regionalen 

Grünzug ist eine Besiedlung unzulässig. Plansatz 3.1.1 lautet auszugsweise: 

„Die regionalen Grünzüge dienen der Sicherung des Freiraumes 

und haben siedlungsstrukturierende Funktionen. Sie nehmen in 

Verbindung mit den schutzbedürftigen Bereichen ökologische 

Ausgleichsfunktionen dort wahr, wo ökologische Funktionen, 

die Landwirtschaft oder Naherholungsgebiete durch die Sied-

lungsentwicklung gefährdet sind. In den Grünzügen sind die 

ökologischen Funktionen und die landschaftsgebundene Erho-

lung zu sichern und zu entwickeln. Nutzungen in den Grünzügen 

dürfen diesem Ziel nicht widersprechen. 

In regionalen Grünzügen findet eine Besiedlung nicht statt.“ 

Ein Kiesabbau stört die ökologische Funktion des Grünzugs und die Erholung im Grün-

zug. Grundsätzlich ist daher ein Kiesabbau in einem Grünzug unzulässig. Abweichend 

davon heißt es in Plansatz 3.1.1 Abs. 3 des Regionalplanes: 

„Der Abbau von oberflächennahen Rohstoffen nach 

Maßgabe der schutzbedürftigen Bereiche für den Roh-

stoffabbau (PS 3.2.6) ist zulässig. Die Folgenutzung der 

Abbaubereiche muss den Zielen der Grünzüge entspre-

chen.“ 

Plansatz 3.2.6 (Schutzbedürftige Bereiche für den Rohstoffabbau) wurde durch die Aus-

weisung von Abbaugebieten im Teilregionalplan ersetzt. Sicherungsgebiete wurden im 

Regionalplan im Kap. 3.3.2 abgehandelt und überhaupt erst im Teilregionalplan ausge-

wiesen. Die zitierte Abweichung bezieht sich also nur auf heutige Abbaugebiete, nicht 

auf Sicherungsgebiete. Das Ziel, dass eine Besiedlung unzulässig ist, gilt also ausnahms-

los. 

Das Vorhaben verletzt daher das Ziel „Regionaler Grünzug“. Ein Zielabweichungsverfah-

ren ist nicht beantragt, zu den Voraussetzungen der Zielabweichung ist nichts dargetan, 

die Voraussetzungen liegen aber auch nicht vor. Das Vorhaben ist also auch aus diesem 

Grund nicht raumverträglich. 

E) Raumordnerische Umweltprüfung – weitere Aspekte 

I. Abbaukonzept 

Das Abbaukonzept passt nicht zur der Aussage, die bisherige Anlage könne umgesetzt 

werden. 
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Gemäß Antragsunterlagen sollen auf der etwa 14,7 ha umfassenden Fläche innerhalb 

eines Zeitraumes von etwa 14 Jahren in 8 Abschnitten die Kiesvorkommen mit einer 

Mächtigkeit von 8 bis 10 Metern und einem Volumen von etwa 1 Million Kubikmeter, 

umgerechnet etwa 2,5 Millionen Tonnen, abgebaut und durch Verarbeitung – Sieben, 

Waschen und Brechen – in Sorten aufbereitet werden. Die Kiessorten werden dann über 

die öffentlichen Verkehrswege zum Kunden transportiert oder vom Kunden abgeholt. 

Bis die in Überlingen am Ried befindliche Betriebsanlage, die am neuen Standort Dellen-

hau weiter verwendet werden soll, mit einer Grundfläche von 2 bis 3 ha umgesiedelt wer-

den kann – die Anlage soll auf einer Auskiesungssohle aufgebaut werden – soll in einem 

Zeitraum von etwa 4 Jahren im Einmannbetrieb der Rohkies mit einem Schaufellader 

gewonnen, auf LKW geladen und im Werksverkehr zur Weiterverarbeitung ins 6 Kilome-

ter entfernte Kieswerk Birkenbühl durch die Gemeinde Rielasingen-Worblingen transpor-

tiert werden. Nach Betreiberaussagen fallen hierfür etwa 40 bis 50 Fahrten pro Tag an. 

Erst für die Folgejahre 4 bis 14 ist dann der Vollbetrieb mit der umgesiedelten Betriebs-

anlage vorgesehen. Zeitlich versetzt sollen auch die Wiederauffüllung und Aufforstung 

der bereits ausgekiesten Abschnitte erfolgen. Nach Abschluss der Kiesgewinnung wird 

die Betriebsanlage abgebaut, nun muss die 2 bis 3 ha große Betriebsfläche aufgefüllt 

werden. Bei einer Füllhöhe von 6 bis 8 Metern ergibt sich so ein Volumen zwischen 

150.000 und 200.000 Kubikmetern. 

Für den Kiesverkauf gibt der Betreiber Vorgaben zwischen 40 bis 50 Fahrten pro Tag, für 

die Bodenanlieferung weitere 20 bis 40 Fahrten pro Tag an. In der Summe ergeben sich 

so 60 bis 90 Fahrten pro Tag und damit täglich 120 bis 180 Fahrbewegungen. Bei einem 

9-Stunden-Tag sind das 13 bis 20 Fahrbewegungen stündlich, das heißt, alle 3 bis 5 Mi-

nuten fährt an 238 Tagen im Jahr ein LKW auf das Werksgelände oder verlässt dieses. 

II. Anbindung 

1. Die Anbindung des Kiesabbaubetriebs an die B 34 soll über die bestehende Anbin-

dung der Straße zum Katzental erfolgen. Nach den vorgelegten Daten zum Verkehrs-

aufkommen ist die vorhandene Anbindung hierfür aber ungeeignet.  

Der Winkel der bestehenden Anbindung ist für den zu erwartenden Schwerverkehr zu 

spitz. Daher ist eine Linksabbiegespur für den Betriebsverkehr zur Kiesgrube erfor-

derlich. 

Der zu geringe Abstand zum Straßenbrückenbauwerk über die Bahnlinie Singen-

Schaffhausen erlaubt es aber an dieser Stelle nicht, die für eine Abbiegespur notwen-

digen Flächen bereit zu stellen.  

2. Der stark frequentierte Radweg Gottmadingen – Singen kreuzt diesen Bereich bzw. 

verläuft auf einer Länge von etwa 100 Metern auf der für die Anbindung genutzten 

Gemeindestraße. Eine Verbindung bzw. Überschneidung dieser zwei unterschiedli-

chen Verkehrsarten ist in dieser Form undenkbar. Die Gemeindestraße mit einer Aus-
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baubreite von etwa 4,5 Metern ist außerdem ungeeignet, Lastkraftwagen im Begeg-

nungsverkehr, der eine Mindestbreite von 6 Metern erfordert, aufzunehmen. Auch 

dürfte der Unterbau auf eine solche Gewichtsbelastung nicht ausgelegt sein. 

3. Um eine sichere und leistungsfähige Werkszufahrt mit Linksabbiegespur auf der 

übergeordneten Bundesstraße B34 einrichten zu können, müssen zwingende Bemes-

sungsgrundlagen aus der „Richtlinie für die Anlage von Landstraßen – RAL“ einge-

halten werden:  

- Aufstellstrecke Linksabbieger              20 Meter  

- Verzögerungsstrecke Linksabbieger  20 Meter  

- Verziehungsstrecke Linksabbieger         70 Meter 

- Verziehungsstrecke Linkseinbieger        70 Meter 

In der Summe ergibt sich somit eine Baulänge von über 180 Metern für die Einrich-

tung der Linksabbiegespur auf der übergeordneten Straße. Da die Bundesstraße im 

Planungsbereich gemäß digitalem Geländemodell der Landesvermessung etwa 6 Me-

ter über dem Urgelände der Abbaufläche liegt, ist nur eine einseitige Spurerweiterung 

zum Werksgelände hin praktikabel. Unter Beibehaltung der bestehenden Einmün-

dung der Gemeindestraße Katzentaler Hof und unter Berücksichtigung des Bauwer-

kes Radwegunterführung muss der Knotenpunkt in Richtung Waldfriedhof (Norden) 

mit Anpassung der Widerlager der Radunterführung verschoben werden, da eine 

Verbreitung der Fahrbahn erforderlich ist. Die Verschiebung des Knotenpunktes hat 

auch erhebliche Auswirkungen insbesondere auf alle Lärm- und sonstige Emissions-

belastungen und damit auf sämtliche Gutachten und ihre Wertung. 

Eine aussagekräftige Verkehrsplanung für die Werkszufahrt und für den innerbetrieb-

lichen LKW-Verkehr in Bezug auf die Höhenabwicklung Bundesstraße – Betriebsge-

lände fehlt bislang in den Antragsunterlagen. Diese ist aber für eine Beurteilung un-

verzichtbar. 

4. Durch die intensive Nutzung der Straßenabschnitte werden diese deutlich höher als 

bisher beansprucht, was zu schnellerem Verschleiß und somit häufigeren Sanierungs-

arbeiten führen wird. Im Rahmen der Gestattung dieser Verkehrsanlage wird der 

Straßenbaulastträger für die Dauer der Nutzung dem Verursacher auch die Kosten für 

mehrmalige Fahrbahndeckensanierungen auf den Streckenabschnitten insbesondere 

bei Flächen mit Abbiegevorgängen oder engen Kreisverkehrsradien (siehe Rielasing-

en) in Rechnung stellen. Besonders in den Sommermonaten verformen die beladenen 

LKW den erhitzten Asphaltbelag und führen so zu Schäden.  

5. Das an den Grenzen zu den Auskiesungsabschnitten 1, 2 – 4 liegende Hügelgrab aus 

der Eisenzeit ist als zu schützendes Kulturdenkmal ausgewiesen und benötigt im 
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Sohlbereich eine Schutzfläche mit einem Radius von etwa 50 Metern. Auch hier fehlt 

in den Antragsunterlagen der Nachweis, dass die im Abschnitt 1 vorgesehene Be-

triebsanlage mit 2 bis 3 ha Grundfläche dort überhaupt Platz findet und nicht aus lo-

gistischen Gründen an anderer Stelle aufgebaut werden muss. 

6. In den beiden Gutachten zu den Schall- und Staubimmissionen wird nicht auf die 

geänderten Rahmenbedingungen eingegangen, der Betriebsstandort liegt im Ab-

schnitt 1 und die Betriebszufahrt erfolgt über die Gemeindestraße Katzentaler Hof. 

Hier müssen die Berechnungen entsprechend angepasst werden. 

III. Verkehrsnetz 

1. Die Verkehrsmengen, die das Unternehmen bei plangemäßem Betrieb erzeugt, sind in 

den Gutachten zum Raumordnungsverfahren dargestellt. Sie bauen jedoch nicht auf 

den tatsächlich ermittelten Verkehrsmengen auf. Die im Raumordnungsverfahren 

dargestellten Verkehrszahlen wurden zu niedrig angesetzt und stimmen mit dem Ge-

neralverkehrsplan der Stadt Singen (2015) bezogen auf 2030 nicht überein. 

 

Beispiel Knoten K 10 (B 314/L 191/ B 34): 

Generalverkehrsplan der Stadt Singen Analyse 2015 und Zahlen aus Gutachten von 

Modus Consult Ulm 

 

 Modus Consult Stadt Singen 

B 314 - Gesamt 14.620 Kfz/24 h 21.140 Kfz/24 h 

L 191 - Gesamt 11.790 Kfz/ 24 h 11.670 Kfz/24 h 

B 34 (nördlich) - Gesamt DTV 11.539 Kfz/24 h 13.970 Kfz/24 h 

B 34 (südlich) - Gesamt DTV 11.823 Kfz/24 h 15.900 Kfz/24 h 

 

Auch die Knotenbelastungszahlen aus Rielasingen-Worblingen, die uns vorliegen, 

weichen von den Zahlen in den Gutachten zum Raumordnungsverfahren ab: 

Beispiel Knoten K 12 (L 222/L 191) 

Verkehrsanalyse 2011der Gemeinde Rielasingen-Worblingen und Zahlen aus Gut-

achten von Modus Consult Ulm "Normalwerktag" -Querschnittbelastung 

 Modus Consult Rielasingen-

Worblingen 

L 222 8.447 Kfz/24h 8.200 Kfz/24h 

L 191 (nördlich): 12.875 Kfz/24h 14.900 Kfz/24h  

L 191 (südlich): 12.878 Kfz/24h 15.800 Kfz/24 
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Die Anpassung der Verkehrszahlen ergibt eine höhere Verkehrsbelastung auf den 

einzelnen Knotenpunkten insgesamt mit der Folge: 

- höherer Emissionen der Fahrzeuge (insbesondere der LKW), 

- höherer Lärmbelastung (im Bereich der gesamträumlichen großräumigen Ver-

kehrsbetrachtung) 

- anderer Verteilung der Abbiegeströme in den Knotenpunkten, insbesondere in 

das neue Abbaugebiet 

- veränderter Ergebnisse bei der Staubbelastung 

Eine Bewertung der Auswirkungen mit Blick auf den gebotenen Schallimmissions-

schutz im Raumordnungsverfahren fehlt vollständig (siehe unten IV.). 

Das Verkehrsgutachten ist zwar in sich schlüssig, geht jedoch von veralteten Ver-

kehrsmengen aus. Damit stimmen die daraus gezogenen Folgerungen nicht. Auch 

hier sind die Antragsunterlagen unvollständig und fehlerhaft.  

2. Die gebotene Auseinandersetzung mit Alternativen fehlt. Zu der technischen Reali-

sierbarkeit und den verkehrlichen Auswirkungen der Anbindung bestehen große 

Zweifel.  

3. Hinweisen möchten wir in diesem Kontext auch auf den Umstand, dass der gewon-

nene Rohstoff jahrelang nach Überlingen am Ried zum Waschen und ein Großteil des 

gewaschenen Rohstoffs über dieselbe Strecke wieder zurück gefahren werden soll. 

Um die damit verbundenen erheblichen Verkehrsbelastungen und Immissionen – die 

Strecke führt durch ein Wohngebiet von Rielasingen – zu vermeiden, ist in einer Al-

ternativenprüfung zu untersuchen, die Betriebsanlage vom Standort Überlingen be-

reits zu Beginn des Abbaus in den Bereich Dellenhau zu verlagern oder durch andere 

Maßnahmen den unnötigen Rohstofftransport zu vermeiden. Dabei müsste mit abge-

wogen werden, dass die Flächenbereitstellung (Abholzung) zeitlich früher erfolgt und 

Belastungen am Waldfriedhof und Krankenhaus womöglich früher eintreten. 

4. Wir fordern die Darlegung einer technisch auch realisierbaren Anbindung, eine Über-

arbeitung des Verkehrsgutachtens auf der Grundlage aktueller Verkehrsmengen und 

die Darstellung möglicher Alternativen. 

IV. Lärmimmissionen 

1. Die Nutzung des Waldfriedhofs durch Trauernde und Besucher sowie Trauergemein-

den während der Beisetzungen und Trauerfeiern muss ungestört in einer für einen 

Waldfriedhof typischen und daher auch von Trauergästen erwartbaren Ruhe stattfin-

den können. 
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In § 8 Abs. 2 BestattG heißt es dazu: 

„Bei der Errichtung von störenden Betrieben ist von 

Friedhöfen ein zur Aufrechterhaltung der Ruhe und 

Würde des Friedhofs ausreichender Abstand einzuhal-

ten.“ 

Lärmgrenzwerte ergeben sich aus dem Bestattungsgesetz hingegen nicht.  

Da Friedhöfe unter Nr. 6.1 der TA Lärm nicht explizit aufgeführt sind, sind für den 

Waldfriedhof diejenigen Immissionsrichtwerte nach TA Lärm Nr. 6.1 heranzuziehen, 

die der Schutzwürdigkeit des Gebiets oder der Einrichtung am ehesten entsprechen.  

Anhaltspunkte dafür ergeben sich aus dem Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1 "Schall-

schutz im Städtebau - Berechnungsverfahren – Schalltechnische Orientierungswerte 

für die städtebauliche Planung" von 1987. Hier ist für Friedhöfe, Kleingartenanlagen 

und Parkanlagen ein Orientierungswert von 55 dB(A) in gleicher Weise für Tag und 

Nacht genannt. Da Friedhöfe zur Nachtzeit üblicherweise geschlossen sind, geht es 

allein um den Tagwert. Dieser entspricht also dem eines allgemeinen Wohngebiets 

(WA).  

Die gebotene Totenruhe schließt daher aus, dass Abbaugebiet und Waldfriedhof un-

mittelbar nebeneinander liegen. Ein Friedhof soll von Gewerbelärm, selbst solchem, 

wie er auch in einem Mischgebiet zulässig wäre, gerade verschont bleiben.  

Die Einschätzung des Schallgutachters, dass für den Waldfriedhof ein Richtwert von 

60 dB(A) gilt ist, geht also fehl. Sie erfolgt ohne jede Grundlage, eine solche wird 

auch nicht angegeben. Richtigerweise ist eine ergänzende Prüfung im Sonderfall nach 

TA Lärm Ziffer 3.2.2 erforderlich. Sie hat sich an den Wertungen zu orientieren, die 

vorstehend zusammengefasst sind. Dies wird in dem vorliegenden Schallgutachten 

verkannt. 

Auch der Verweis des Schallgutachters auf das angrenzende eingeschränkte Gewer-

begebiet (GEe) trägt nicht: Die Geräusche aus dem GEe stellen eine Vorbelastung für 

den Waldfriedhof dar, aber kein Indiz für eine geringere Schutzbedürftigkeit des 

Waldfriedhofs. Umgekehrt wird ein Schuh daraus: Ausgewiesen ist ein eingeschränk-

tes Gewerbegebiet, und zwar genau zu dem Zweck, typischen friedhofsbezogenen 

Betrieben Ansiedlungsmöglichkeiten zu schaffen und Betrieben und Kunden – auch 

aus ökologischen Gründen – lange Wege zu sparen. Tatsächlich angesiedelt sind Be-

stattungsunternehmen, Steinmetze, Friedhofsgärtnereien und dergleichen mehr, ver-

einzelt auch andere nicht störende Betriebe wie eine Tierarztpraxis. Diese machen 

erstens keine nennenswerten Lärm, und zweitens erscheint dieser Lärm aufgrund des 

inneren Bezugs zum Friedhofsbetrieb sehr viel sozialadäquater, wird also von Trau-

ernden als weniger störend empfunden und eher hingenommen als der eines beliebi-

gen gebietsfremden Gewerbebetriebs. 
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2. Nicht nachzuvollziehen ist, warum vom Schallgutachter der Maximalpegel der 

Schallleistung bei der Befüllung des Muldenkippers im Bereich des Kiesabbaus 

(Quelle Q 3-2) mit einem Wert von 120 dB(A) um 25 dB niedriger ist als bei der Be-

füllung der ausliefernden Kipperfahrzeuge. Wenn der Maximalpegel der Schallleis-

tung bei der Befüllung der Kipperfahrzeuge bis zu 145 dB(A) beträgt, entspricht die 

Anlage im Hinblick auf die Lärmemissionen nicht dem Stand der Technik. Dies ist 

besonders störend, weil sich diese Geräusche im Bereich des Waldfriedhofs und auch 

anderswo deutlich herausheben werden. Hier sind zwingend ausreichende Lärmmin-

derungsmaßnahmen erforderlich. Solche sind weder überhaupt noch gar mit einem 

ausreichenden Wirkungsnachweis dargestellt. 

3. Zu tonhaltigen Geräuschen enthält das Gutachten keine Aussagen. Gleiches gilt für 

tieffrequente Geräusche. Dies ist zu prüfen und zu ergänzen.  

4. Eine Aussage des Schallgutachters, ob bzw. inwieweit der Stand der Lärmminde-

rungstechnik bei den zum Einsatz kommenden Anlagen und Betriebsvorgängen ver-

wirklicht wird, fehlt bislang. Dies ist zu prüfen und zu ergänzen. 

5. Die Ergebnisse in Form von Beurteilungspegeln und Maximalpegeln werden in Ta-

bellenform dargelegt. Zur Veranschaulichung und zur besseren Einschätzung fordern 

wir, dass – wie üblich – zusätzlich der Beurteilungspegel in Form einer Rasterlärm-

karte dargestellt wird.  

6. Wenn die Verkehrsanbindung wie unter E) II. dargelegt so nicht funktioniert und eine 

Abbiegespur von der B 34 mitten in das Abbaugebiet gebaut werden muss, funktio-

niert auch der vorgesehene Standort für den Brecher und die Kieswaschanlage nicht 

mehr. Schon die Kieswaschanlage, erst recht der Brecher verursacht aber erheblichen 

Betriebslärm, der auch im Vergleich zu den vom Gutachter untersuchten Muldenkip-

pern durchaus nicht untergeordnet erscheint. Wenn diese störintensiven Betriebsteile 

aber an einen anderen Standort ausweichen müssen, weil das Verkehrsanbindungs-

konzept fehlerhaft war, sind die daraus folgenden Einwirkungen auf den Waldfried-

hof und das Krankenhaus neu zu untersuchen.  

7. Der Verkehr auf dem Betriebsgelände und der Verkehr bis zur Anbindung an die 

Bundesstraße B 34 werden von Fa. DEKRA im Rahmen der Anlagengeräusche nach 

TA Lärm ermittelt und beurteilt. 

Ermittlungen und Beurteilungen des vorhabenbezogenen Verkehrs auf öffentlichen 

Straßen sind davon abweichend durchzuführen. Solche Untersuchungen fehlen bis-

lang. Hierzu werden die Grundlagen der TA Lärm im Gutachten der Fa. DEKRA 

aufgeführt, aber für die Untersuchung selbst wird auf das Verkehrsgutachten der Fa. 

MODUS CONSULT ULM GmbH verwiesen. Dort lässt sich aber eine Behandlung 

und Bewertung zum Schallimmissionsschutz gerade nicht finden. Bislang wird aus-

schließlich ausgeführt, dass die verkehrlichen Veränderungen in Relation zu den vor-

handenen Verkehrsbelastungen als gering einzustufen sind. Hieran haben wir erhebli-
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che Zweifel. Es wird z.B. lediglich der Fahrverkehr zwischen dem Abzweig der B 34 

und dem Betriebsgelände untersucht und nicht der Verkehr in der Gottmadinger, 

Haupt- und Ramsenerstraße. Es erfolgt lediglich ein Verweis auf das Verkehrsgutach-

ten, in dem der Anlagenzielverkehr betrachtet wird, aber keinerlei Lärmuntersuchun-

gen durchgeführt werden. Die Beurteilungspegelberechnung Tag nach der RLS-90 

(Lärmaktionsplan) weisen z.B. in der Gottmadinger Straße und Ramsener Straße Pe-

gel auf, die minimal unter dem Grenzwert von 70 dB liegen, ab dem die Rechtspre-

chung von einer Gesundheitsgefährdung ausgeht. 

Vgl. nur BVerwG, Urt. v. 23.4.1997 – 11 A 17/96, Rn. 

29, juris. 

Durch die Zunahme des Schwerlastverkehrs durch den Abbau würden diese voraus-

sichtlich oberhalb von 70 dB liegen. Jedenfalls ist dazu eine bislang fehlende einge-

hende Untersuchung erforderlich. 

Ein Bezug zum Schallimmissionsschutz wird hergestellt. Auch im Raumordnungs-

verfahren reicht zur Information der Beteiligten eine Beschränkung auf die von der 

Fa. DEKRA im Abschnitt 5.3 des Schallgutachtens genannten Kriterien der TA Lärm 

aber nicht aus. Die Untersuchungen sind grundlegend zu überarbeiten. 

8. Die Schall- und Emissionsgutachten berücksichtigen die Lage des Hegau Klinikums 

nur im Allgemeinen. Es fehlt jedoch eine differenzierte Untersuchung der Auswir-

kungen auf die einzelnen bestehenden hochempfindlichen medizinischen Anlagen, 

insbesondere bei einer höheren Staub- und Lärmbelastung. Es gibt keine gutachterli-

chen Aussagen zu möglichen Erschütterungen. 

Es ist aber mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen: 

 Wir gehen davon aus, dass der Grundgeräuschpegel des Kiesabbaus den zulässi-

gen Tagwert für Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten von 45 dB(A), 

Ziff. 6.1 Buchst. f) TA Lärm, jedenfalls bei Westwindlagen am Standort des Kli-

nikums überschreitet.  

 Das erhöhte Verkehrsaufkommen der Kiestransporte wird zu einer unzumutbaren 

Erhöhung des Verkehrslärms führen, gerade beim Bergauffahren zwischen der 

Kreuzung und der Autobahnauffahrt auf der B 314, aber auch bei Kiestransporten 

über die B 34 über Gottmadingen.  

 Die zu erwartende Staubbelastung beeinträchtigt nicht nur die Patienten des Kli-

nikums, sondern führt auch ganzjährig zu deutlich höheren Wartungskosten für 

die Filteranlagen des Krankenhauses, wie das erhöhte Aufkommen von Blüten-

pollen im Frühjahr zeigt. Das gleiche gilt für die Reinigung der Fenster. 
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 Schließlich ist mit einer deutlich erhöhten Feinstaubbelastung durch den Kiesab-

bau selbst und durch den zusätzlichen Verkehr zu rechnen, die sich ungünstig auf 

die Genesung der Patienten des Klinikums auswirken wird. 

Im Ergebnis wird insbesondere der Genesungsprozess der Patienten des Hegau Klini-

kums infolge der erhöhten Lärm- und Staubbelastung sowie der Erschütterungen er-

schwert. Wir fordern detailliertere Untersuchungen zu den Auswirkungen auf das 

Klinikum. Da die Verkehrs- und Immissionsschutzgutachten unzureichend sind und 

zum Klinikum nur allgemeine Aussagen enthalten, fehlt bislang die Grundlage dafür, 

die Auswirkungen und die Verträglichkeit des Vorhabens auf das Klinikum bewerten 

zu können.  

V. Natur- und Grundwasserschutz  

Vorliegend handelt es sich um einen sehr großen Abbau. Trotz Unterteilung in verschie-

dene Abbauabschnitte bedeutet er eine erhebliche Zerschneidung der Landschaft mit viel-

fältigen negativen ökologischen Auswirkungen. Die vorgelegten Untersuchungen sind 

nicht geeignet, die Folgen für die Schutzgüter Mensch (Gesundheit und Erholung), Land-

schaft sowie Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt in ausreichendem Umfang zu erfas-

sen. Vielmehr ist im Detail zu untersuchen, wie die Erholungsfunktion der Landschaft 

gestört wird, indem der Abbau selbst für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Entspre-

chendes gilt für die Tatsache, dass die Abbaufläche durch ihre schiere Größe die Verbin-

dung zu den angrenzenden, jetzt durch das Vorhaben getrennten Landschaftsteilen ab-

schneidet. Daher würden die Wirkungen auf die Erholungsfunktion weit über den eigent-

lichen Abbaubereich hinausgehen. 

Kennzeichnend für die gesamten Antragsunterlagen ist die fehlende Problematisierung 

der Abbauphase. Im Kern wird darauf abgehoben, dass die dem Vorhabenträger für die 

Zeit nach Abbau aufgegebene Rekultivierung alle Wunden heilt und damit die Konflikte 

der Abbauphase nur vorrübergehender Art, nicht erheblich und nicht auszugleichen sind. 

Diesem Ansatz wird widersprochen. Als Abbaudauer werden mindestens 12-13 Jahre 

angegeben. Da auch die Rekultivierungsphase noch zu berücksichtigen ist, ist insgesamt 

von etwa 20 Jahre Abbau auszugehen. Ein Eingriff in die Natur und Landschaft über die-

sen Zeitraum ist nicht vorrübergehend, sondern anhaltend und erheblich. 

In Bezug auf Tiere und Pflanzen sowie die biologische Vielfalt wäre zu untersuchen, 

inwieweit Lebensräume zerschnitten und vormals zusammengehörige Populationen, ge-

rade bei weniger mobilen Arten, voneinander getrennt werden. Nicht zuletzt kann diese 

Zerschneidung von Populationen zu einer erhöhten Aussterbewahrscheinlichkeit, insbe-

sondere bei ohnehin weitgehend isolierten Arten führen. Die nach dem Abbau wiederher-

gestellten Flächen brauchen zudem mitunter Jahrzehnte bis sie die vormals vorhandenen 

Lebensraumfunktionen wieder in vollem Umfang erfüllen können. Dieser time-lag wäre 

zumindest überschlägig zu beurteilen und in die Prüfung einzubeziehen.  



 

Seite 21 

Der im Gewann Dellenhau nach dem Sturm Lothar gewachsene Wald ist einer der arten-

reichsten Wälder in unserer Region und besitzt – ganz im Gegenteil zu der Formulierung 

in der Einleitung der Unterlagen zum Raumordnungsverfahren – eine erhebliche ökologi-

sche Bedeutung. Abgesehen davon hat der Wald im Dellenhau eine Altersstufe erreicht, 

die durch die Kohlenstoff-Bindung ein hohes Potential nicht nur für den lokalen Klima-

schutz besitzt. In direkter Nachbarschaft befindet sich ein FFH-Gebiet mit dem Flächen-

haften Naturdenkmal Seewadel. Dem Kiesabbau müsste nicht nur die artenreiche Wald-

fläche weichen, auch das unmittelbar angrenzende FFH-Gebiet Nr. DE 8218-342 'Gott-

madinger Eck' kann aus unserer Sicht in seiner Struktur, anders als in der FFH-

Vorprüfung dargestellt, durch den Kiesabbau beeinträchtigt werden. Ein Management-

plan liegt nicht vor; er soll erst im Laufe des Jahres 2017 erarbeitet werden. 

Im Formblatt der FFH-Verträglichkeitsvorprüfung ist als zuständige Naturschutzbehörde 

das Landratsamt Bodenseekreis angegeben; dies ist nicht richtig. 

Die Erfassung der Vogelarten ist nachweislich nicht vollständig. Die Untersuchung der 

Artengruppe der Reptilien wurde offensichtlich vergessen. Bekannt ist, dass Schlingnat-

ter, Zauneidechse und Blindschleiche und auch der Uhu im geplanten Abbaugebiet vor-

kommen. Ungeklärt ist, wie mit den Verbotstatbeständen nach BNatSchG bezüglich die-

ser Arten umgegangen wird. Auch die Erfassung der Vogelarten ist nachweislich unvoll-

ständig. Darüber hinaus wurden die Amphibien nicht untersucht. Das Vorkommen des 

Laubfroschs und der Gelbbauchunke im geplanten Abbaugebiet ist einem Gutachter der 

Kommunen bekannt. Festzustellen wäre, ob aus den benachbarten Feuchtbiotopen weitere 

Arten wie Erdkröte, Springfrosch und Grasfrosch oder andere Arten im geplanten Ab-

baugebiet vorkommen. Fest steht somit, dass mit den genannten Arten im Gebiet FFH-

Arten vorkommen. 

Folgende Fragen sind zu stellen: 

1. Wie wird mit den Verbotstatbeständen (BNatSchG) der vorkommenden geschützten 

Arten wie nur beispielsweise der Haselmaus umgegangen?  

2. Warum ist die Erfassung der Vogelarten nicht vollständig?  

3. Warum wurden die Amphibien nicht untersucht?  

4. Wie wird nachgewiesen, dass die avisierten Vermeidungsmaßnahmen in Bezug auf 

die vorhandene Population greifen? 

Die Wiederherstellung der Waldbestände wird als Kompensation genannt. Die Wieder-

herstellung ist wie die Rekultivierung eine Selbstverständlichkeit und schon gesetzlich 

vorgeschrieben. Sie ist rechtlich wie tatsächlich ungeeignet, den Eingriff in die Klima-

schutzbelange während der Abbauphase zu kompensieren.  
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Die Stadtwerke Singen sind als Eigenbetrieb der Stadt Singen für die Trinkwasserversor-

gung der Stadt zuständig und betreiben Förderanalgen in angrenzenden Wasserschutzzo-

nen. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Rielasingen-Worblingen betreibt 

in seiner Zuständigkeit für die Trinkwasserversorgung Förderanlagen im Gemeindege-

biet. Die Befürchtung der Stadtwerke und des Eigenbetriebs Wasserversorgung einer 

Gefährdung für das Singener bzw. Rielasingen-Worblinger Grund- und damit Trinkwas-

ser ist auch durch das Gutachten der Hydro Data vom 15.02.2016 nicht ausgeräumt. Sie 

lehnen das Vorhaben daher ab. Sollte der Kiesabbau genehmigt werden, fordern wir si-

cherzustellen, dass auf Kosten des Vorhabenträgers Maßnahmen ergriffen werden, die 

wieder zu der aktuellen Grundwassersituation führen, wenn sich in der Zukunft Verände-

rungen der Grundwassermenge oder -qualität durch den Kiesabbau herausstellen.  

In der den Unterlagen zum Raumordnungsverfahren wird deshalb zu Recht auch ein Mo-

nitoringansatz zum Grundwasser angesprochen. Wir fordern vor dem Hintergrund der 

aufgezeigten Unsicherheiten ein Grundwassermonitoring, welches die Grundwasserbe-

schaffenheit im Abstrom Richtung Schutzzone Münchried  und Rielasingen  überwacht. 

Über die Beschaffenheit sowie die Dauer des Monitorings sind entsprechende Vereinba-

rungen / Verträge mit den Stadtwerken Singen bzw. dem Eigenbetrieb Wasserversorgung 

der Gemeinde Rielasingen-Worblingen zu treffen. Sämtliche Kosten hat der Vorhaben-

träger zu übernehmen.  

Außerdem fordern wir die Sicherstellung einer durch den Kiesabbau jederzeit unbeein-

trächtigten Wasserversorgung, hilfsweise eine quantitativ und qualitativ mindestens 

gleichwertige Ersatz-Wasserversorgung im Störfall auf Kosten des Vorhabenträgers, ent-

sprechende Sicherheitsleistung hierfür und eine Beweissicherung für den heute einwand-

freien Grund- und Trinkwasserzustand. 

Es ist nicht sachgerecht und auch im Rahmen einer raumordnerischen Beurteilung nicht 

ausreichend, wenn sich  der eine Umweltverträglichkeitsuntersuchung unabdingbar auf-

zuzeigender Monitoringansatz sich auf den Grundwasserschutz beschränkt und andere 

Naturgüter und Umweltbelange nicht einbezieht. Selbst wenn man, wie hier erfolgt, mit 

dem Abbau- und Rekultivierungskonzept davon ausgeht, dass alle Prognosen der Um-

weltentwicklung zutreffen, alle Konzeptansätze wie geplant umgesetzt werden und auch 

im Ergebnis greifen, so ist es doch notwendig, diese Entwicklung zu beobachten und ein 

entsprechendes Konzept zum Monitoring aufzustellen, um im Bedarfsfall gegensteuern 

zu können. Dieses Konzept ist bereits im Raumordnungsverfahren aufzuzeigen, eine feh-

lerfreie raumordnerische Beurteilung sonst gar nicht möglich. 

Insgesamt zeigt sich, dass die Untersuchungen höchst unvollständig sind und somit keine 

geeignete, geschweige denn ausreichende Grundlage dafür sind, die beantragte Entschei-

dung im Raumordnungsverfahren zu treffen. Wir fordern Ergänzungen der Untersuchun-

gen und den Einbezug ortskundiger Fachleute. 
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VI. Landschaftsschutz 

Das Sicherungsgebiet Dellenhau liegt im Landschaftsschutzgebiet Hegau. Gemäß der 

Verordnung des Landschaftsschutzgebiets Hegau (vom 19. Sept. 1952)  

„dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden, 

die geeignet sind das Landschaftsbild zu verunstalten, 

die Natur zu schädigen oder den Naturgenuß zu beein-

trächtigen“.  

Gemäß § 2 Abs. 2 sind Steinbrüche, Kies-, Sand- oder Lehmgruben ausdrücklich unter-

sagt. Kiesabbau und der damit verbundene Eingriff insbesondere durch die Rodung von 

Waldflächen widerspricht somit der Verordnung des Landschaftsschutzgebiets Hegau. 

Daran ändert auch eine spätere Rekultivierung nichts. Ob für nur sehr vorübergehende 

Eingriffe anderes gelten kann, soll hier dahingestellt bleiben: Die Abbauphase geht über 

voraussichtlich 12 bis 13 Jahre, der Eingriff dauert mit Rekultivierung ca. 20 Jahre (siehe 

oben E) V.). Der Eingriff ist also keineswegs nur sehr vorübergehend. 

Die Antragsunterlagen zum Raumordnungsverfahren vom November 2016 gehen im 

Kapitel „D 3.1.2 Raumordnerische Grundsätze und Ziele“ auf diesen Sachstand ein (Sei-

ten 55/56). In diesem kurzen Absatz wird die Sachlage dargestellt, ohne sie zu werten und 

zu lösen; es wird lediglich darauf hingewiesen, dass über Ausnahmen die Untere Natur-

schutzbehörde entscheidet. Auf Seite 105 im Kapitel zum Schutzgut „Landschaft“ wird 

der Sachstand mit einem einzigen Satz dargestellt:  

„Der geplante Abbau liegt innerhalb des LSG Hegau 

(Schutzgebiets-Nr. 3.35.004), das den Schutz der Vulk-

anlandschaft des Hegaus zum Gegenstand hat.“ (LSG= 

Landschaftsschutzgebiet). 

Es bleibt festzustellen, dass die zur Lösung notwendigerweise zu betrachtenden Aspekte 

unzureichend erfasst und dargestellt sind, die Konsequenzen der Sachlage nicht darge-

stellt und auch keine Hinweise auf die Lösung der hierdurch entstehenden Konflikte ge-

geben werden. 

Das Vorhaben widerspricht den Schutzbestimmungen der Landschaftsschutzgebiets-

Verordnung. Eine Ausnahme von der LSG-Verordnung kommt nicht in Betracht, da die 

Schutzzwecke der Verordnung entgegenstehen und der Charakter des Gebiets für mehrere 

Jahre erheblich verändert wird.  

In Betracht kommt daher allenfalls eine Befreiung nach § 67 Abs. 1 S. 1 BNatSchG. Aus-

sagen darüber, ob die Voraussetzungen einer Befreiung vorliegen, werden in den An-

tragsunterlagen nicht getroffen; es gibt auch keinen Hinweis auf entsprechende Anträge, 

Prüfungen oder Entscheidungen des Verordnungsgebers Landratsamt Konstanz. 
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Nach unserer klaren Rechtsauffassung liegen die Befreiungsvoraussetzungen nicht vor. 

Wenn das Regierungspräsidium dies anders sehen wollte, bitten wir um einen rechtlichen 

Hinweis, ggf. einschließlich der Antwort auf die Frage, warum es im Raumordnungsver-

fahren hierauf nicht ankommen soll. Richtigerweise ist das Vorliegen der Befreiungsvo-

raussetzungen als rechtliche Vorfrage zu prüfen. Dazu muss dann aber auch der Vorha-

benträger erst einmal vortragen, damit man sich damit auseinandersetzen kann. Ohne 

Planung in die Befreiungslage hinein fehlt schon das Bescheidungsinteresse im Raum-

ordnungsverfahren. 

Ohne eine Änderung der Landschaftsschutzgebiets-Verordnung ist das Vorhaben daher 

nicht umsetzbar. 

Der Vorhabenträger hat sich mit der Thematik Landschaftsschutzgebiets in den Antrags-

unterlagen nicht einmal auseinandergesetzt. Das Abbauvorhaben stellt eine Planung in 

eine Befreiungslage dar. Die Voraussetzungen einer Befreiung liegen aber nicht vor, da 

das Vorhaben jedenfalls nicht erforderlich ist, wie die Ausführungen zur Ausnahme vom 

Ziel „Sicherungsgebiet“ und zur Alternativenprüfung zeigen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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